
 

 

Anträge des Regierungsrates und der Kommission 
RRB Nr. 110 

Grossratsbeschluss betreffend die Gesetzesinitiative «Berner Solar-Initiative» 

 

Antrag des Regierungsrates I 

Antrag der Kommission 

Antrag des Regierungsrates II 

Mehrheit Minderheit 

Grossratsbeschluss betreffend die Gesetzes-

initiative 

«Berner Solar-Initiative» 

   

Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

gestützt auf Artikel 58 ff. der Kantonsverfassung1, 

auf Antrag des Regierungsrates, 

beschliesst: 

   

1. Es wird davon Kenntnis genommen, dass die 
vom Komitee «Berner Solar-Initiative» einge-
reichte Gesetzesinitiative mit 18’379 gültigen 
Unterschriften zustande gekommen ist (Regie-
rungsratsbeschluss Nr. 1481/2021 vom 15. De-
zember 2021). 

   

2. Die Gesetzesinitiative hat die Form eines aus-
gearbeiteten Entwurfs und lautet wie folgt: 

   

«Die nachfolgend unterzeichnenden Stimmberechtig-
ten des Kantons Bern reichen, gestützt auf Artikel 58 
der Bernischen Kantonsverfassung vom 6. Juni 1993 
und Artikel 140 ff. des kantonalen Gesetzes vom 

   

 

 
1
 BSG 101.1 

https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/101.1
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5. Juni 2012 über die politischen Rechte, die folgende 
Initiative in Form des ausgearbeiteten Entwurfs ein: 
 
Das kantonale Energiegesetz (KEnG) vom 15.05.2011 
(Stand 01.01.2012) wird wie folgt geändert: 
 
Der Abschnitt 4 «Energienutzung» ist in «Energienut-
zung und -produktion» umzubenennen. 
 
Art. 39a Solarenergieproduktion bei neuen Bauten und 
Anlagen 
1 Neue, auf Dauer angelegte Bauten und Anlagen sind 
mit Anlagen zur Produktion von Solarenergie auszu-
statten, wenn sich die Dach- oder Fassadenflächen da-
für eignen und die Installation zumutbar ist. 
2 Geeignete Dach- und Fassadenflächen nach Absatz 
1 sind möglichst vollständig für die Produktion von So-
larenergie zu nutzen. 
3 Der Regierungsrat legt die Eignung, die Zumutbarkeit 
und den Umfang der minimal zu installierenden Leis-
tung der Anlage durch Verordnung fest. Er berücksich-
tigt die Energiebezugsfläche als Berechnungsgrund-
lage. 
 
Art. 39b Solarenergieproduktion bei bestehenden Bau-
ten und Anlagen 
1 Bestehende, auf Dauer angelegte Bauten und Anla-
gen sind mit Anlagen zur Produktion von Solarenergie 
auszustatten, wenn sich die Dach- oder Fassadenflä-
chen dafür eignen und die Installation zumutbar ist. 
2

 Der Regierungsrat legt die Eignung, die Zumutbarkeit 
und den Umfang der minimal zu installierenden Leis-
tung der Anlage durch Verordnung fest. Er berücksich-
tigt die Energiebezugsfläche als Berechnungsgrund-
lage. 
 
Art. 39c Anpassung bei bestehenden Bauten und An-
lagen 
1 Bestehende Bauten und Anlagen sind an die Vor-
schrift von Artikel 39b anzupassen, wenn deren Dach- 
oder Fassadenflächen umfassend erneuert werden. 
2 Bestehende Bauten und Anlagen sind spätestens bis 
1. Januar 2040 an die Vorschrift von Artikel 39b anzu-
passen. 
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3 Die Anpassungsfrist von Absatz 2 gilt nicht für Bauten 
und Anlagen, die vor dem Annahmezeitpunkt der Initia-
tive mit Solaranlagen ausgestattet worden sind und 
den Umfang der minimal zu installierenden Leistung 
nicht vollständig erfüllen. In diesem Fall sind Bauten 
und Anlagen spätestens an die Vorschrift von Artikel 
39b anzupassen, wenn die Anlagelebensdauer abge-
laufen ist. 
4 Der Regierungsrat schafft Anreize, damit die Vor-
schrift von Artikel 39b rasch umgesetzt wird. 
 
Art. 39d Technologien 
1

 Die solarthermische Nutzung ist der Nutzung für So-
larstrom gleichgestellt. 
 
Art. 39e Nutzung durch Dritte 
1 Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer 
können die Pflicht zur Solarenergieproduktion nach Ar-
tikel 39a und 39b Dritten zur Erfüllung übertragen. 
 
Art. 39f Ausnahmen 
1 Der Regierungsrat legt die Ausnahmen von der 
Pflicht zur Solarenergieproduktion (Art. 39a und 39b) 
auf und an Kulturdenkmälern sowie in Landschaften o-
der Ortsbildern von kantonaler oder nationaler Bedeu-
tung durch Verordnung fest. 
 
Art. 39g Ersatzabgabe 
1

 Durch die Leistung einer Ersatzabgabe können sich 
Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer 
von der Pflicht zur Solarenergieproduktion nach Artikel 
39b befreien. 
2 Die Ersatzabgabe berechnet sich aus der Differenz 
der minimal zu installierenden Leistung zur effektiv in-
stallierten Leistung und beträgt pro kW nicht realisierte 
Leistung maximal 1000 Franken. Der Regierungsrat 
legt die weiteren Modalitäten und die Höhe der Ersatz-
abgabe durch Verordnung fest. 
3 Die Gemeinden erheben die Ersatzabgabe und ver-
wenden sie zweckgebunden zur Förderung der effi-
zienten Energienutzung und der erneuerbaren Ener-
gien. 
4

 Die Gemeinden können die Erhebung der Ersatzab-
gabe an Gemeindeverbände delegieren. 
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Art. 39h Härtefallregelung 
1 Der Kanton kann in Härtefällen die Pflicht zur Ener-
gieproduktion nach Artikel 39b zeitlich aufschieben o-
der die Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigen-
tümer von der Pflicht befreien. 
 
Art. 59 Gebäudeanpassungen sowie Abbruch und 
Neubau 
1 [geltendes Recht] Der Kanton kann Finanzhilfen an 
Gebäudeanpassungen gewähren, wenn... [neu]... und 
die Anforderung von Artikel 39b erfüllt ist.» 

3. Die Gesetzesinitiative wird für gültig erklärt. 3. Die Initiative wird für 
teilweise gültig erklärt. 
Artikel 59 wird für un-
gültig erklärt. 

 Antrag Kommissionsmehrheit 

4. Der Grosse Rat lehnt die Initiative ab.  4. Der Grosse Rat stimmt 

der Initiative zu. 

 

Antrag Regierungsrat I 

5. Die Initiative wird mit der Empfehlung auf An-
nahme des Gegenvorschlags der Volksabstim-
mung unterbreitet. 

Kein Antrag Antrag Regierungsrat I 

6. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt zu veröffent-
lichen. 

   

Bern, 3. Mai 2023 

 

Im Namen des Regierungsrates 

Die Präsidentin: Häsler 

Der Staatsschreiber: Auer 

Bern, 25. Januar 2024 

 

Im Namen der Kommission 

Der Präsident: von Arx 

Bern, 14. Februar 2024 

 

Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: Müller 

Der Staatsschreiber: Auer 

 


